
Artikel 14

1 Privatwirtschaftliche Vereinigungen zur Begründung 
wirtschaftlicher Macht sind nicht gestattet.
2 Die auf überwiegend persönlicher Arbeit beruhenden 
kleinen Handwerks- und anderen Gewerbebetriebe sind 
auf gesetzlicher Grundlage tätig. In der Wahrnehmung 
ihrer Verantwortung für die sozialistische Gesellschaft 
werden sie vom Staat gefördert.

Artikel 15

1 Der Boden der Deutschen Demokratischen Republik 
gehört zu ihren kostbarsten Naturreichtümern. Er muß ge
schützt und rationell genutzt werden. Land- und forstwirt
schaftlich genutzter Boden darf nur mit Zustimmung der 
verantwortlichen staatlichen Organe seiner Zweckbestim
mung entzogen werden.
2 Im Interesse des Wohlergehens der Bürger sorgen 
Staat und Gesellschaft für den Schutz der Natur. Die 
Reinhaltung der Gewässer und der Luft sowie der Schutz 
der Pflanzen- und Tierwelt und der landschaftlichen 
Schönheiten der Heimat sind durch die zuständigen Or
gane zu gewährleisten und sind darüber hinaus auch Sache 
jedes Bürgers.

Artikel 16

Enteignungen sind nur für gemeinnützige Zwecke auf ge
setzlicher Grundlage und gegen angemessene Entschädi-
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